
Erziehungsbeauftragung gemäß Jugendschutzgesetz 
 
 
Personensorgeberechtigte / Eltern: 
 
Frau               
       (Vorname, Name) 

 
wohnhaft:               
       (Adresse) 

 
telefonisch erreichbar unter:             
 
 
 
Herr               
       (Vorname, Name) 

 
wohnhaft:               
       (Adresse) 

 
telefonisch erreichbar unter:             
 
 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 
 
Mein(e)/Unser(e) Tochter/Sohn            
       (Vorname, Name) 

 
wohnhaft:               
       (Adresse) 

 
Alter:       Jahre   Geburtsdatum:         
 
wird beim Kinobesuch/Gaststättenbesuch/Disco-Besuch/Veranstaltung:         
 
am       in          
 
von einer erziehungsbeauftragten Person gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 des Jugendschutzgesetzes begleitet. 
 
Die Erlaubnis für meine Tochter/meinen Sohn gilt bis um    Uhr. 
 
 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 
Erziehungsbeauftragte Person: 
 
Frau/Herr              
       (Vorname, Name) 

 
wohnhaft:               
       (Adresse) 

 
telefonisch erreichbar unter:             
 
 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 
Datum:        
 
Personensorgeberechtigte / Eltern:      Erziehungsbeauftragte/r: 
 
 
 
               
 (Unterschrift)    (Unterschrift)    (Unterschrift)  



Jugendschutz durch Erziehungsbeauftragte 
 

 
Liebe Eltern und Personensorgeberechtigten, 
 

mit dem Inkrafttreten des neuen Jugendschutzgesetzes haben Sie die Möglichkeit für die Begleitung Ihres Kindes eine 
„erziehungsbeauftragte Person“ zu benennen. 
Das Gesetz schreibt für die Benennung keine bestimmte Form vor, aber soweit es nach dem Gesetz auf die Begleitung 
durch eine erziehungsbeauftragte Person ankommt, ist die Berechtigung auf Verlangen darzulegen. Deshalb ist ein 
schriftlicher Nachweis empfehlenswert, denn im Zweifelsfall muss der Veranstalter oder Gewerbetreibende die Berechtigung 
überprüfen. Sie können gerne das umseitige Formular verwenden, auf dem alle wichtigen Informationen einzutragen sind. 
 

Bitte bedenken Sie beim Erteilen des Erziehungsauftrages: 
• Die/der Erziehungsbeauftragte muss volljährig sein! Er/sie sollte sich gegenüber anderen ausweisen können. 
• Sie/er muss reif genug und in der Lage sein, Ihrem Kind in der Situation verantwortungsvoll die notwendige 

Unterstützung bieten zu können. 
 

Prinzipiell gilt: Die/der Erziehungsbeauftragte übernimmt auch in rechtlicher Hinsicht die Verantwortung für Ihr Kind, 
z.B. die Aufsichtspflicht. Überzeugen Sie sich, ob sie/er dieser Aufgabe gewachsen ist. 
 

• Stellen Sie beim Besuch abendlicher Veranstaltungen (z.B. Disco-Besuchen) die Heimfahrt Ihres Kindes sicher! 
• Stellen Sie sicher, dass die/der Erziehungsbeauftragte während der Begleitung Ihres Kindes nicht unter Einfluss von 

Alkohol oder anderen Drogen steht! 
• Stellen Sie sicher dass die/der Erziehungsbeauftragte über die Regelungen des Jugendschutzgesetzes Bescheid weiß 

(z.B. kein Alkoholkonsum und Rauchverbot unter 16 Jahren, bis 18 Jahre dürfen keine branntweinhaltigen Getränke 
(z.B. Rum oder Wodka, aber auch branntweinhaltige Mixgetränke) konsumiert werden). 

• Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen (§ 5 JuSchG) ist generell erst ab 16 Jahren erlaubt. Nach 24.00 
Uhr dürfen nur noch volljährige Personen anwesend sein. Die einschränkenden Regelungen gelten nicht in Begleitung 
einer personensorgeberechtigten Person (in der Regel die Eltern) oder einer erziehungsbeauftragten Person. Wenn 
die/der Erziehungsbeauftragte der vereinbarten Aufsichtspflicht nicht nachkommt, greift die Ausnahme zu den genannten 
Zeitgrenzen nicht. 

• Wenn Ihr Kind an Veranstaltungen der Kinder- und Jugendhilfe teilnimmt (Kindertageseinrichtungen, Jugendzentren, 
Jugendgruppen, usw.) sind die jeweiligen Veranstalter Erziehungsbeauftragte im Sinne des Gesetzes, wenn es sich um 
spezielle Veranstaltungen für Kinder oder Jugendliche handelt. Eine gesonderte Beauftragung ist dann nicht notwendig. 

 

Das Ausfüllen der Rückseite dieses Informationsblattes wird Ihrer Tochter/Ihrem Sohn bei vielen Veranstaltungen helfen, 
Veranstaltern, der Polizei oder anderen Aufsichtspersonen zu beweisen, dass Sie als Eltern mit der Anwesenheit ihres 
Kindes einverstanden sind. 

 
Jugendschutzgesetz auszugsweise: 

§ 1 Begriffsbestimmungen 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes  
1.  sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind, 
2.  sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind, 
3.  ist personensorgeberechtigte Person, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die 

Personensorge zusteht, 
4.  ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahren, soweit sie auf Dauer oder zeitweise aufgrund einer Vereinbarung mit der 

personensorgeberechtigten Person Erziehungsaufgaben wahrnimmt oder soweit sie ein Kind oder eine jugendliche Person im Rahmen der Ausbildung oder der 
Jugendhilfe betreut.   … 

§ 2 Prüfungs- und Nachweispflicht 
(1) Soweit es nach diesem Gesetz auf die Begleitung durch eine erziehungsbeauftragte Person ankommt, haben die in § 1 Abs. 1 Nr. 4 genannten Personen ihre Berechtigung 
auf Verlangen darzulegen. Veranstalter und Gewerbetreibende haben in Zweifelsfällen die Berechtigung zu überprüfen. 
(2) Personen, bei denen nach diesem Gesetz Altersgrenzen zu beachten sind, haben ihr Lebensalter auf Verlangen in geeigneter Weise nachzuweisen. Veranstalter und 
Gewerbetreibende haben in Zweifelsfällen das Lebensalter zu überprüfen. 

 
§ 3 Bekanntmachung der Vorschriften 

(1) Veranstalter und Gewerbetreibende haben die nach den §§ 4 bis 13 für ihre Betriebseinrichtungen und Veranstaltungen geltenden Vorschriften sowie bei öffentlichen 
Filmveranstaltungen die Alterseinstufung von Filmen oder die Anbieterkennzeichnung nach § 14 Abs. 7 durch deutlich sichtbaren und gut lesbaren Aushang bekannt zu 
machen.  … 

§ 4 Gaststätten 
(1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur gestattet werden, wenn eine personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte 
Person sie begleitet oder wenn sie in der Zeit zwischen 5 Uhr und 23 Uhr eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen. Jugendlichen ab 16 Jahren darf der Aufenthalt in 
Gaststätten ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person in der Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr morgens nicht gestattet werden. 
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines anerkannten Trägers der Jugendhilfe teilnehmen oder sich auf Reisen befinden. 
(3) Der Aufenthalt in Gaststätten, die als Nachtbar oder Nachtclub geführt werden, und in vergleichbaren Vergnügungsbetrieben darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet 
werden. 
(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von Absatz 1 genehmigen. 

§ 5 Tanzveranstaltungen 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person darf Kindern und 
Jugendlichen unter 16 Jahren nicht und Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24 Uhr gestattet werden. 
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und Jugendlichen unter 16 Jahren bis 24 Uhr gestattet werden, wenn die Tanzveranstaltung von einem 
anerkannten Träger der Jugendhilfe durchgeführt wird oder der künstlerischen Betätigung oder der Brauchtumspflege dient.   … 

 
§ 9 Alkoholische Getränke 

(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen  
1.  Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche, 
2.  andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 
weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden. 
(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer personensorgeberechtigten Person begleitet werden. 
(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in Automaten angeboten werden. Dies gilt nicht, wenn ein Automat  
1.  an einem für Kinder und Jugendliche unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder 
2.  in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch technische Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche 

alkoholische Getränke nicht entnehmen können. 
§ 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt unberührt. 
(4) Alkoholhaltige Süßgetränke im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Alkopopsteuergesetzes dürfen gewerbsmäßig nur mit dem Hinweis "Abgabe an Personen unter 18 Jahren 
verboten, § 9 Jugendschutzgesetz" in den Verkehr gebracht werden. Dieser Hinweis ist auf der Fertigpackung in der gleichen Schriftart und in der gleichen Größe und Farbe 
wie die Marken- oder Phantasienamen oder, soweit nicht vorhanden, wie die Verkehrsbezeichnung zu halten und bei Flaschen auf dem Frontetikett anzubringen. 

 
§ 10 Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren 

(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren an Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren weder abgegeben noch darf ihnen das 
Rauchen gestattet werden.   … 
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